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Haftungsbegrenzung für ehrenamtlich tätige Vereinsvorstände
Vortrag am 08.05.2010 in Bochum

I. Motivation des Gesetzgebers zur Haftungsreform

II. Der Inhalt der Haftungsbegrenzung

1. Begrenzung nur der Innenhaftung

2. Zwingende Vorschrift

3. Erweiterung der Grundsätze arbeitsrechtlicher

Haftungsmilderung

III. Tragweite des Haftungsschutzes zugunsten der

Vereinsvorstände

1. Begriff des geschützten Vorstandes

2. Begriff der „Unentgeltlichkeit“

3. Die Erfüllung von Vorstandspflichten

4. Besondere Haftungsprobleme

IV. Keine Entlastung bei sozialversicherungs- und

steuerrechtlicher Haftung

V. Schlussbemerkungen


